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Der Schulleiter muss so etwas nicht kontrollieren, Kenntniss der Rechtslage gehört zu den
Dienstpflichten, dagegen nicht zu verstoßen ebenso. Jeder Lehrer ist selber für die Folgen
verantwortlich, wenn er Verstöße begeht.
Und worüber sollte man denn da Listen führen?
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